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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 
Änderung des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck: § 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. wirtschaftlicher Eigentümer: die natürlichen Personen, in deren 

Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde letztlich steht. Der 
Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst insbesondere: 

 a) bei Gesellschaften: 
 aa) die natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren 

Kontrolle eine Rechtsperson über das direkte oder indirekte 
Halten oder Kontrollieren eines ausreichenden Anteils von 
Aktien oder Stimmrechten jener Rechtsperson, einschließlich 
über Beteiligungen in Form von Inhaberaktien, letztlich steht, 
bei der es sich nicht um eine auf einem geregelten Markt 
notierte Gesellschaft handelt, die dem Gemeinschaftsrecht 
entsprechenden Offenlegungsanforderungen oder 
gleichwertigen internationalen Standards unterliegt; 
ein Anteil von 25 % plus einer Aktie gilt als ausreichend, 
damit dieses Kriterium erfüllt wird; 

 bb) die natürlichen Personen, die auf andere Weise die Kontrolle 
über die Geschäftsleitung einer Rechtsperson ausüben; 

 b) bei Rechtspersonen, wie beispielsweise Stiftungen, und bei 
Trusts, die Gelder verwalten oder verteilen: 

 aa) sofern die künftigen Begünstigten bereits bestimmt wurden, 
jene natürlichen Personen, die die Begünstigten von 25% 
oder mehr der Zuwendungen eines Trusts oder einer 
Rechtsperson sind; 

 bb) sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte des Trusts oder 
der Rechtsperson sind, noch nicht bestimmt wurden, die 

 3. wirtschaftlicher Eigentümer: ein wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 
WiEReG. § 2 Z 1 WiEReG ist nicht auf börsenotierte Gesellschaften 
anzuwenden, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder börsenotierte 
Gesellschaften aus Drittländern, die gemäß einer auf Grund des § 85 Abs. 10 
BörseG durch die FMA zu erlassenden Verordnung 
Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem Unionsrecht entsprechen 
oder mit diesem vergleichbar sind. 
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Gruppe von Personen, in deren Interesse hauptsächlich der 
Trust oder die Rechtsperson wirksam ist oder errichtet wurde; 

 cc) die natürlichen Personen, die eine Kontrolle über 25% oder 
mehr des Vermögens eines Trusts oder einer Rechtsperson 
ausüben; 

 4. und 5. …  4. und 5. … 
 6. politisch exponierte Person: eine natürliche Person, die wichtige 

öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen 
insbesondere: 

 6. politisch exponierte Person: eine natürliche Person, die wichtige öffentliche 
Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen insbesondere: 

 a) bis f) ...  a) bis f) ... 
 g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane 

staatseigener Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere 
Unternehmen bei denen der Bund oder ein Land mit mindestens 
50% v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist 
oder die der Bund oder ein Land alleine betreibt oder die der 
Bund oder ein Land durch finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich 
beherrscht; 

 „g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener 
Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen bei denen der 
Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt 
ist oder die der Bund alleine betreibt oder die der Bund durch finanzielle oder 
sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich 
beherrscht; bei Unternehmen an denen ein Land mit mindestens 50 vH des 
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Land alleine 
betreibt oder die ein Land durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder 
organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht – sofern der jährliche 
Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens 1 000 000 Euro übersteigt – der 
Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt 
sich nach den jährlichen Umsatzerlösen aus dem letzten festgestellten 
Jahresabschluss.“ 

 h) ...  h) ... 
 7. bis 20. ...  7. bis 20. ... 

Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen 
§ 23. (1) und (2) ... § 23. (1) und (2) ... 
(3) Die Verpflichteten haben innerhalb ihres Unternehmens einen 

besonderen Beauftragten zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu bestellen. Die Position des 
besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass dieser lediglich dem 
Leitungsorgan gegenüber verantwortlich ist und dem Leitungsorgan direkt – 
ohne Zwischenebenen – zu berichten hat. Weiters ist ihm freier Zugang zu 
sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die in 

(3) Die Verpflichteten haben einen besonderen Beauftragten zur Sicherstellung 
der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu bestellen. Die Position 
des besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass dieser lediglich dem 
Leitungsorgan gegenüber verantwortlich ist und dem Leitungsorgan direkt – ohne 
Zwischenebenen – zu berichten hat. Weiters ist ihm freier Zugang zu sämtlichen 
Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die in irgendeinem möglichen 
Zusammenhang mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung stehen könnten, 
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irgendeinem möglichen Zusammenhang mit Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung stehen könnten, sowie ausreichende Befugnisse zur 
Durchsetzung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
einzuräumen. Verpflichtete haben durch entsprechende organisatorische 
Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Aufgaben des besonderen 
Beauftragten jederzeit vor Ort erfüllt werden können. Die Verpflichteten 
haben sicherzustellen, dass der besondere Beauftragte jederzeit über 
ausreichende Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügt 
(fachliche Qualifikation) und zuverlässig und integer ist (persönliche 
Zuverlässigkeit). 

sowie ausreichende Befugnisse zur Durchsetzung der Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes einzuräumen. Verpflichtete haben durch entsprechende 
organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Aufgaben des besonderen 
Beauftragten jederzeit vor Ort erfüllt werden können. Die Verpflichteten haben 
sicherzustellen, dass der besondere Beauftragte jederzeit über ausreichende 
Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügt (fachliche Qualifikation) 
und zuverlässig und integer ist (persönliche Zuverlässigkeit). 

Artikel 4 
Änderung des Finanzstrafgesetzes 

A. Zuständigkeit. A. Zuständigkeit. 
§ 58. (1) Zur Durchführung des Finanzstrafverfahrens sind als 

Finanzstrafbehörden zuständig: 
§ 58. (1) Zur Durchführung des Finanzstrafverfahrens sind als 

Finanzstrafbehörden zuständig: 
 a) bis d) …  a) bis d) … 
 f) bei allen übrigen Finanzvergehen die zur Erhebung der 

beeinträchtigten Abgaben oder zur Handhabung der verletzten 
Vorschriften zuständigen Finanzämter; eine Änderung der 
Zuständigkeit des Finanzamtes zur Erhebung der Abgaben 
bewirkt keine Änderung der Zuständigkeit zur Weiterführung des 
anhängigen Finanzstrafverfahrens; 

 f) bei allen übrigen Finanzvergehen die zur Erhebung der beeinträchtigten 
Abgaben oder zur Handhabung der verletzten Vorschriften zuständigen 
Finanzämter; sonst das Finanzamt, das für die Erhebung der Abgaben vom 
Einkommen des durch die verletzten Vorschriften Verpflichteten zuständig 
wäre; eine Änderung der Zuständigkeit des Finanzamtes zur Erhebung der 
Abgaben bewirkt keine Änderung der Zuständigkeit zur Weiterführung des 
anhängigen Finanzstrafverfahrens; 

 g) …  g) … 
(2) und (3) … (2) und (3) … 

Artikel 5 
Änderung der Notariatsordnung 

§ 36b. (1) bis (5) … § 36b. (1) bis (5) … 
(6) Der Notar hat den Zweck und die angestrebte Art der 

Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung 
(6) Der Notar hat den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung oder 

des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung stehenden oder erforderlichenfalls 
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stehenden oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund 
einer risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung 
laufend zu überwachen; die Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er 
hat Hintergrund und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die 
komplex sind oder der Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer 
Konstruktion oder ihres Musters ungewöhnlicher Transaktionen ohne 
offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck dienen sollen, zu 
untersuchen, soweit dies im angemessenen Rahmen möglich ist; um zu 
bestimmen, ob solche Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, 
hat der Notar insbesondere den Umfang und die Art ihrer Überwachung zu 
verstärken. Eine Verpflichtung zu erhöhter Aufmerksamkeit des Notars 
besteht ferner jedenfalls dann, wenn die Partei oder der wirtschaftliche 
Eigentümer den Sitz oder Wohnsitz in einem Staat hat, der in einer von der 
FMA gemäß § 40b Abs. 1 BWG zu erlassenden Verordnung als Staat, in dem 
laut glaubwürdiger Quelle ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung besteht, oder der in einem von der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen 
delegierten Rechtsakt als Drittland mit erhöhtem Risiko angeführt ist. Die 
Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um 
sicherzustellen, dass diese mit den Kenntnissen des Notars über die Partei, 
deren Geschäftstätigkeit und Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls 
der Quelle der Mittel zusammenpassen. Der Notar hat dafür zu sorgen, dass 
die jeweiligen Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert 
werden. Die den Notar nach dieser Bestimmung treffenden Pflichten gelten 
für alle bestehenden Geschäftsbeziehungen unabhängig davon, wann sie 
begründet worden sind. 

einzuholenden Informationen aufgrund einer risikobasierten Beurteilung zu bewerten 
und die Geschäftsbeziehung laufend zu überwachen; die Informationen sind von ihm 
aufzubewahren. Er hat Hintergrund und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und 
Geschäfte, die komplex sind oder der Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund 
ihrer Konstruktion oder ihres Musters ungewöhnlicher Transaktionen ohne 
offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck dienen sollen, zu 
untersuchen, soweit dies im angemessenen Rahmen möglich ist; um zu bestimmen, ob 
solche Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, hat der Notar 
insbesondere den Umfang und die Art ihrer Überwachung zu verstärken. Eine 
Verpflichtung zu erhöhter Aufmerksamkeit des Notars besteht ferner jedenfalls dann, 
wenn die Partei oder der wirtschaftliche Eigentümer den Sitz oder Wohnsitz in einem 
Staat hat, der in einem von der Europäischen Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt als Drittland mit erhöhtem 
Risiko angeführt ist. Die Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um sicherzustellen, dass 
diese mit den Kenntnissen des Notars über die Partei, deren Geschäftstätigkeit und 
Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls der Quelle der Mittel zusammenpassen. 
Der Notar hat dafür zu sorgen, dass die jeweiligen Dokumente, Daten oder 
Informationen stets aktualisiert werden. Die den Notar nach dieser Bestimmung 
treffenden Pflichten gelten für alle bestehenden Geschäftsbeziehungen unabhängig 
davon, wann sie begründet worden sind. 

(7) bis (11) … (7) bis (11) … 
§ 36f. (1) … § 36f. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane 

staatseigener Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere 
Unternehmen, bei denen der Bund oder ein Bundesland mit 
mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt 

 7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener 
Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen, bei denen 
der Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals 
beteiligt ist oder die der Bund allein betreibt oder die der Bund durch 
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ist oder die der Bund oder ein Bundesland allein betreibt oder die 
der Bund oder ein Bundesland durch finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder tatsächliche Maßnahmen tatsächlich beherrscht; 

finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen 
tatsächlich beherrscht; bei Unternehmen an denen ein Land mit mindestens 
50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Land 
alleine betreibt oder die ein Land durch finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht – 
sofern der jährliche Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens 
1 000 000 Euro übersteigt – der Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Der 
jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen Umsatzerlösen aus 
dem letzten festgestellten Jahresabschluss. 

 8. …  8. … 
(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 
§ 189. (1) bis (6) … § 189. (1) bis (6) … 

 (7) § 36b Abs. 6 dritter Satz und § 36f Abs. 2 Z 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 treten mit dem der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 6 
Änderung der Rechtsanwaltsordnung 

§ 8b. (1) bis (5) … § 8b. (1) bis (5) … 
(6) Der Rechtsanwalt hat den Zweck und die angestrebte Art der 

Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung 
stehenden oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund 
einer risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung 
laufend zu überwachen; die Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er 
hat Hintergrund und Zweck aller Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die 
komplex sind oder der Abwicklung ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer 
Konstruktion oder ihres Musters ungewöhnlicher Transaktionen ohne 
offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck dienen sollen, zu 
untersuchen, soweit dies im angemessenen Rahmen möglich ist; um zu 
bestimmen, ob solche Geschäftsbeziehungen und Geschäfte verdächtig sind, 
hat der Rechtsanwalt insbesondere den Umfang und die Art ihrer 
Überwachung zu verstärken. Eine Verpflichtung zu erhöhter 

(6) Der Rechtsanwalt hat den Zweck und die angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung oder des Geschäfts anhand der ihm zur Verfügung stehenden oder 
erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund einer risikobasierten 
Beurteilung zu bewerten und die Geschäftsbeziehung laufend zu überwachen; die 
Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund und Zweck aller 
Geschäftsbeziehungen und Geschäfte, die komplex sind oder der Abwicklung 
ungewöhnlich großer oder aufgrund ihrer Konstruktion oder ihres Musters 
ungewöhnlicher Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder 
rechtmäßigen Zweck dienen sollen, zu untersuchen, soweit dies im angemessenen 
Rahmen möglich ist; um zu bestimmen, ob solche Geschäftsbeziehungen und 
Geschäfte verdächtig sind, hat der Rechtsanwalt insbesondere den Umfang und die Art 
ihrer Überwachung zu verstärken. Eine Verpflichtung zu erhöhter Aufmerksamkeit des 
Rechtsanwalts besteht ferner jedenfalls dann, wenn die Partei oder der wirtschaftliche 
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Aufmerksamkeit des Rechtsanwalts besteht ferner jedenfalls dann, wenn die 
Partei oder der wirtschaftliche Eigentümer den Sitz oder Wohnsitz in einem 
Staat hat, der in einer von der FMA gemäß § 40b Abs. 1 BWG zu erlassenden 
Verordnung als Staat, in dem laut glaubwürdiger Quelle ein erhöhtes Risiko 
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung besteht, oder der in 
einem von der Europäischen Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 
(EU) 2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt als Drittland mit erhöhtem 
Risiko angeführt ist. Die Überwachung schließt eine Überprüfung der im 
Verlauf der Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen mit ein, um 
sicherzustellen, dass diese mit den Kenntnissen des Rechtsanwalts über die 
Partei, deren Geschäftstätigkeit und Risikoprofil einschließlich 
erforderlichenfalls der Quelle der Mittel zusammenpassen. Der Rechtsanwalt 
hat dafür zu sorgen, dass die jeweiligen Dokumente, Daten oder 
Informationen stets aktualisiert werden. Die den Rechtsanwalt nach dieser 
Bestimmung treffenden Pflichten gelten für alle bestehenden 
Geschäftsbeziehungen unabhängig davon, wann sie begründet worden sind. 

Eigentümer den Sitz oder Wohnsitz in einem Staat hat, der in einem von der 
Europäischen Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 
erlassenen delegierten Rechtsakt als Drittland mit erhöhtem Risiko angeführt ist. Die 
Überwachung schließt eine Überprüfung der im Verlauf der Geschäftsbeziehung 
abgewickelten Transaktionen mit ein, um sicherzustellen, dass diese mit den 
Kenntnissen des Rechtsanwalts über die Partei, deren Geschäftstätigkeit und 
Risikoprofil einschließlich erforderlichenfalls der Quelle der Mittel zusammenpassen. 
Der Rechtsanwalt hat dafür zu sorgen, dass die jeweiligen Dokumente, Daten oder 
Informationen stets aktualisiert werden. Die den Rechtsanwalt nach dieser Bestimmung 
treffenden Pflichten gelten für alle bestehenden Geschäftsbeziehungen unabhängig 
davon, wann sie begründet worden sind. 

(7) bis (11) … (7) bis (11) … 
§ 8f. (1) … § 8f. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane 

staatseigener Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere 
Unternehmen, bei denen der Bund oder ein Bundesland mit 
mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt 
ist oder die der Bund oder ein Bundesland allein betreibt oder die 
der Bund oder ein Bundesland durch finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder tatsächliche Maßnahmen tatsächlich beherrscht; 

 7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener 
Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen, bei denen 
der Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals 
beteiligt ist oder die der Bund allein betreibt oder die der Bund durch 
finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen 
tatsächlich beherrscht; bei Unternehmen an denen ein Land mit mindestens 
50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Land 
alleine betreibt oder die ein Land durch finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht – 
sofern der jährliche Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens 
1 000 000 Euro übersteigt – der Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Der 
jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen Umsatzerlösen aus 
dem letzten festgestellten Jahresabschluss. 

 8. …  8. … 
(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
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§ 53. (1) bis (1a) … § 53. (1) bis (1a) … 
(2) Die Beiträge sind grundsätzlich für alle beitragspflichtigen 

Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter gleich hoch zu bemessen, wobei 
in der Umlagenordnung ein Normbeitrag festzusetzen ist; die Beiträge für 
Rechtsanwaltsanwärter müssen sich mindestens auf ein Achtel und dürfen 
sich höchstens auf ein Viertel dieses Normbeitrags belaufen. Die 
Umlagenordnung kann jedoch bestimmen, dass 

(2) Die Beiträge sind grundsätzlich für alle beitragspflichtigen Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter gleich hoch zu bemessen, wobei in der Umlagenordnung ein 
Normbeitrag festzusetzen ist; die Beiträge für Rechtsanwaltsanwärter müssen sich 
mindestens auf ein Achtel und dürfen sich höchstens auf zwei Fünftel dieses 
Normbeitrags belaufen. Die Umlagenordnung kann jedoch bestimmen, dass 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2016 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2016 

§ 60. (1) bis (8) … § 60. (1) bis (8) … 
 (9) § 8b Abs. 6 dritter Satz, § 8f Abs. 2 Z 7 und § 53 Abs. 2 erster Satz in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 treten mit dem der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 7 
Änderung des Devisengesetzes 2004 

Zahlungsbilanz Zahlungsbilanz 
§ 6. (1) und (2) … § 6. (1) und (2) … 
(3) Die Oesterreichische Nationalbank hat unter Bedachtnahme auf die 

gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben durch Verordnung Termine, Form und 
Gliederung der für die in Abs. 1 genannten Statistiken zu liefernden Daten 
vorzuschreiben. 

(3) Die Oesterreichische Nationalbank hat unter Bedachtnahme auf die 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben durch Verordnung Termine, Form und Gliederung 
der für die in Abs. 1 genannten Statistiken zu liefernden Daten vorzuschreiben. Die von 
der OeNB eingeholten Meldungen gemäß Abs. 2 sind in standardisierter Form 
ausschließlich mittels elektronischer Übermittlung zu erstatten. Die Übermittlung hat 
bestimmten, von der OeNB bekannt zu gebenden Mindestanforderungen zu 
entsprechen. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 
(2) Die auf Kostenpflichtige gemäß Abs. 1 entfallenden Beträge sind 

von der FMA mit Bescheid vorzuschreiben; die Festsetzung von 
Pauschalbeträgen ist zulässig. Die FMA hat nähere Regelungen über diese 
Kostenaufteilung und ihre Vorschreibung mit Verordnung festzusetzen. 
Hierbei sind insbesondere zu regeln: 

 

 1. Die Bemessungsgrundlage;  
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 2. die Termine für die Kostenbescheide und die Fristen für die 

Zahlungen der Kostenpflichtigen. 
 

In der Verordnung kann auch die Beteiligung an den Kosten der 
Bankenaufsicht, wenn die Erbringung bankartiger Nebendienstleistungen als 
Kreditinstitut gemäß Art. 8 der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur 
Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/59/EU, ABl. 
Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 190, dem Zentralverwahrer gemäß Art. 54 
Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genehmigt ist, und an den Kosten 
der übrigen Wertpapieraufsicht, wenn die Erbringung von nicht ausdrücklich 
in den Abschnitten A und B des Anhanges zur Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 genannten Wertpapierdienstleistungen dem Zentralverwahrer 
gemäß Art. 17 oder 19 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genehmigt ist, 
geregelt werden. 

 

(3) Zentralverwahrer haben der FMA alle erforderlichen Auskünfte 
über die Grundlagen der Kostenbemessung zu erteilen. 

 

 (2) Kostenpflichtige Zentralverwahrer haben als Ersatz für die Aufwendungen aus 
der Aufsicht jeweils einen Pauschalbetrag von 100 000 Euro zu leisten, der von der 
FMA mit Bescheid vorzuschreiben ist und von den Kostenpflichtigen in vier gleichen 
Teilen jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des betreffenden 
Jahres zu leisten ist. Die Vorschreibung einer Vorauszahlung gemäß § 19 Abs. 5 
FMABG hat zu entfallen. Verbleibt nach Abzug der geleisteten Pauschalbeträge sowie 
der auf Grund von § 19 Abs. 10 FMABG erhaltenen Bewilligungsgebühren im 
gemeinsamen Subrechnungskreis Marktinfrastruktur ein Fehlbetrag, so ist dieser 
gemäß § 19 Abs. 2 FMABG auf die einzelnen Rechnungskreise aufzuteilen; ein 
Überschuss ist einer Rückstellung zuzuführen, die im nächsten Geschäftsjahr 
aufzulösen und nur von den Kosten des Subrechnungskreises Marktinfrastruktur 
abzuziehen ist. 

 Inkrafttreten 
§ 22. § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 ist auf 

Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen. 
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Artikel 8 
Änderung des Bankwesengesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

I. bis IV. … I. bis IV. … 

V. Abschnitt: Makroprudenzielle Aufsicht V. Abschnitt: Makroprudenzielle Aufsicht 

§ 22. bis § 22a. … § 22. bis § 22a. … 
 § 22b. Maßnahmen zur Begrenzung systemischer Risiken in der 

Immobilienfinanzierung 
§ 23. bis 24b. … § 23. bis 24b. … 

VI. bis XXIV. … VI. bis XXIV. … 
Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. … § 2. … 
 1. bis 45. …  1. bis 45. … 
  46. Fremdkapitalfinanzierung von Immobilien: Darlehen und sonstige 

Fremdkapitalfinanzierungsvereinbarungen, die für den Bau oder Erwerb von 
Wohn- oderGewerbeimmobilien bestimmt sind; 

 47. bis 76. …  47. bis 76. … 
Kreditinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich Kreditinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich 

§ 9. (1) bis (6) … § 9. (1) bis (6) … 
(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben, haben die §§ 27a, 31 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 
65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 sowie je 
nach ihrem Geschäftsgegenstand die §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 
71 WAG 2007, die §§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG und die übrigen in § 69 
genannten Bundesgesetze und EU-Verordnungen und die auf Grund der 
vorgenannten Vorschriften erlassenen Verordnungen und Bescheide 
einzuhalten. 

(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben die §§ 22b, 27a, 31 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 65 
Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 sowie je nach ihrem 
Geschäftsgegenstand die §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71 WAG 2007, die §§ 4 
und 26 bis 48 ZaDiG und die übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und EU-
Verordnungen und die auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassenen 
Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(7a) und (8) … (7a) und (8) … 
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 Maßnahmen zur Begrenzung systemischer Risiken in der 

Immobilienfinanzierungen 
 § 22b. (1) Stellt das Finanzmarktstabilitätsgremium Veränderungen in der 

Ausprägung systemischer Risiken (§ 2 Z 41) aus Fremdkapitalfinanzierungen von 
Immobilien (§ 2 Z 46), mit möglichen negativen Auswirkungen auf die 
Finanzmarktstabilität fest, empfiehlt das Finanzmarktstabilitätsgremium der FMA, 
geeignete Instrumente gemäß Abs. 2 zur Senkung der Ausprägung systemischer Risiken 
einzusetzen. Bei der Feststellung ist insbesondere zu berücksichtigen, ob sich aufgrund 
eines Anstiegs des Neugeschäfts von Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien 
sowie von Veränderungen der in Abs. 2 genannten Kennzahlen bei neu vereinbarten 
Finanzierungen systemische Risiken aufbauen oder erhöhen. Kommt die FMA dieser 
Empfehlung nicht nach, hat sie dies dem Finanzmarktstabilitätsgremium unter Beilage 
der maßgeblichen Unterlagen zu begründen. 

(2) Auf Basis der Empfehlung gemäß Abs. 1 hat die FMA eine gutachtliche 
Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen von systemischen 
Risiken aus Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien einzuholen und mit 
Zustimmung des Bundesministers für Finanzen eine Verordnung mit Wirksamkeit für 
alle oder einen Teil der Kreditinstitute für die Dauer von bis zu drei Jahren zu 
erlassen. Die in der Verordnung festgelegten Maßnahmen gelten für während der 
Geltungsdauer der Verordnung neu vereinbarte Finanzierungen und müssen geeignet 
sein, die festgestellten Veränderungen in der Intensität des systemischen Risikos bei 
Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien zu vermindern. In der Verordnung ist 
folgendes festzulegen: 
 1. Obergrenzen für den Quotienten aus der Summe der Kreditverbindlichkeiten 

eines Kreditnehmers aus Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien 
gegenüber diesem Kreditinstitut, und der Summe der Marktwerte der für diese 
als Sicherheit dienenden Immobilien, abzüglich Vorlasten und zuzüglich 
sonstiger Sicherheiten (Beleihungsquote); 

 2. Obergrenzen für den Quotienten aus der Summe sämtlicher aushaftender 
Kreditverbindlichkeiten eines Kreditnehmers und des Einkommens oder einer 
sonstigen geeigneten betrieblichen Kennzahl bei juristischen Personen in 
einem bestimmten Zeitraum (Schuldenquote); 

 3. Obergrenzen für den Quotienten aus der Summe der Zins- und 
Tilgungsleistungen aus der Bedienung sämtlicher Kreditverbindlichkeiten des 
Kreditnehmers, die während eines bestimmten Zeitraums fällig werden, und 
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des Einkommens bei natürlichen Personen oder des Cashflows oder einer 
sonstigen geeigneten betrieblichen Kennzahl bei juristischen Personen in 
diesem Zeitraum (Schuldendienstquote); bei endfälligen Finanzierungen ist 
dabei rechnerisch von einer laufenden Tilgung auszugehen, die auf die 
Laufzeit der Finanzierung gleichmäßig aufzuteilen ist; 

 4. Vorgaben für die maximale Laufzeit von Fremdkapitalfinanzierungen von 
Immobilien (Laufzeitbeschränkung), wobei diese Laufzeitbeschränkung 
fünfzehn Jahre nicht unterschreiten darf; 

 5. Zeiträumen, innerhalb derer ein festzulegender Anteil des an den 
Kreditnehmer ausbezahlten Gesamtvolumens spätestens zurückgezahlt werden 
muss (Amortisationsanforderung); 

 6. Vorschriften zur Sicherstellung der inländischen Anwendung von Maßnahmen 
aus Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die der Begrenzung systemischer Risiken 
aus Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien dienen und mit den 
nationalen Maßnahmen vergleichbar sind, für Risikopositionen in diesen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten. 

(3) Von den Maßnahmen gemäß Abs. 2 sind ausgenommen: 
 1. Prolongationen bestehender Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien bis 

zur Höhe der jeweils aushaftenden Restkreditverbindlichkeit; 
 2. Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien, die einer Risikopositionsklasse 

gemäß Art. 112 Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
zuzuordnen sind; 

 3. Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien an Kreditnehmer, die gemäß 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz – WGG, BGBl. Nr. 139/1979, als 
gemeinnützige Bauvereinigungen anerkannt sind. 

(4) Die FMA kann in der Verordnung über Maßnahmen gemäß Abs. 2, sofern 
Ziel, Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen dies erfordern, 
 1. deren sachlichen und örtlichen Anwendungsbereich, insbesondere auf 

bestimmte Nutzungsformen von Immobilien, deren Belegenheit oder 
Finanzierungszwecke, einschränken; 

 2. unterschiedliche Obergrenzen nach Art und Höhe der Finanzierungen 
festlegen; 

 3. einen Anteil vom Neugeschäft für Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien 
eines Kreditinstituts festlegen, der von der Anwendung der Maßnahmen 
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ausgenommen ist (Ausnahmekontingent); 

 4. Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien bis zu einem festzulegenden 
Höchstbetrag von der Anwendung der Maßnahmen ausnehmen 
(Geringfügigkeitsgrenze), wobei zugleich eine Obergrenze für den Anteil der 
Summe der betraglich ausgenommenen Finanzierungen am Neugeschäft für 
Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien eines Kreditinstituts zu 
bestimmen ist; 

Die FMA hat bei Erlass der Verordnung nähere Berechnungsvorschriften festzulegen, 
insbesondere bezüglich der Bestandteile der Quotienten, Ausnahemkontigente, 
Geringfügigkeitsgrenzen und der Ausgestaltung des Kredites. 

(5) Der Erlass einer Verordnung der FMA gemäß Abs. 2 und 3 setzt Folgendes 
voraus: 
 1. Das Erbringen der notwendigen Nachweise und Voraussetzungen 

systemischer Risiken aus Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien für die 
Gefährdung der Finanzmarktstabilität; 

 2. die Information über das Vorliegen systemischer Risiken aus 
Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien an den ESRB. 

(6) Die FMA überprüft die gemäß Abs. 2 und 3 festgesetzten Maßnahmen vor 
Ablauf der vorgesehen Frist. Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung der 
gemäß Abs. 2 und 3 festgesetzten Maßnahmen weiterhin vor, kann die FMA die 
Verordnung erforderlichenfalls überarbeiten und jeweils um bis zu zwei Jahre 
verlängern. Die FMA hat vor Verlängerung der Dauer der gesetzten Maßnahmen eine 
Empfehlung des Finanzmarktstabilitätsgremiums, eine gutachtliche Äußerung der 
Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen von systemischen Risiken aus 
Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien und die Zustimmung des Bundesministers 
für Finanzen einzuholen. Weicht die FMA von dieser Empfehlung ab, hat sie dies dem 
Finanzmarktstabilitätsgremium unter Beilage der maßgeblichen Unterlagen schriftlich 
zu begründen. 

Meldungen Meldungen 
§ 74. (1) bis (5) … § 74. (1) bis (5) … 
(6) … (6) … 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. …  3. … 

a) den Ausweis der Einhaltung der Liquiditätsbestimmungen (§ 25) auf a) Informationen gemäß § 22b Abs. 2 Z 1 bis 4 über neu vereinbarte 



13 von 14 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grund von Restlaufzeiten; Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien, in anonymisierter Form; 

b) und c) … b) und c) … 
§ 98. (1) bis (1a) … § 98. (1) bis (1a) … 
(2) Z 1 bis 11 ... (2) Z 1 bis 11 … 

 12. die Vorschriften der Verordnung gemäß § 22b verletzt; 
(3) bis (5a) … (3) bis (5a) … 
(5b) Z 1 bis 11 … (5b) Z 1 bis 11 … 

 12. die Vorschriften der Verordnung gemäß § 22b verletzt; 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1, 2 und 11 mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro, hinsichtlich der Z 3 bis 9 mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und 
hinsichtlich der Z 10 mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser 
beziffern lässt, zu bestrafen. 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA hinsichtlich der Z 1, 2, 11 und 12 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich 
der Z 3 bis 9 mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und hinsichtlich der Z 10 mit 
Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(5c) bis (6) … (5c) bis (6) … 
Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 107. (1) bis (94) … § 107. (1) bis (94) … 
 (95) § 2 Z 46, und § 74 Abs. 6 Z 3 lit a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2017 treten mit 1. August 2017 in Kraft. Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich 
des § 22b, § 22b samt Überschrift, § 98 Abs. 2 Z 12 und § 98 Abs. 5b in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 treten mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Artikel 9 
Änderung der Bundesabgabenordnung 

§ 115. (1) Die Abgabenbehörden haben die abgabepflichtigen Fälle zu 
erforschen und von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse zu ermitteln die für die Abgabepflicht und die Erhebung der 
Abgaben wesentlich sind. 

§ 115. (1) Die Abgabenbehörden haben die abgabepflichtigen Fälle zu erforschen 
und von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln die 
für die Abgabepflicht und die Erhebung der Abgaben wesentlich sind. Diese 
Verpflichtung wird durch eine erhöhte Mitwirkungspflicht des Abgabepflichtigen, wie 
beispielsweise bei Auslandssachverhalten, eingeschränkt. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
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Artikel 10 
Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 13. (1) bis (7) … § 13. (1) bis (7) … 
(8) Die Mitglieder des Finanzmarktstabilitätsgremiums und die 

beigezogenen Sachverständigen 
(8) Die Mitglieder des Finanzmarktstabilitätsgremiums, die beigezogenen 

Sachverständigen und das dem Finanzmarktstabilitätsgremiums gemäß Abs. 11 
beigestellte Personal 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
(9) bis (10) … (9) bis (10) … 
(11) Die Kosten des Finanzmarktstabilitätsgremiums werden von der 

Oesterreichischen Nationalbank getragen, die auch das erforderliche Personal 
und den Sachaufwand zur Verfügung zu stellen hat. Für die Mitgliedschaft 
im Finanzmarktstabilitätsgremium erfolgt kein Aufwandersatz. 

(11) Die Kosten des Finanzmarktstabilitätsgremiums werden von der 
Oesterreichischen Nationalbank getragen, die auch das erforderliche Personal und den 
Sachaufwand zur organisatorischen Unterstützung und inhaltlichen Koordinierung des 
Finanzmarktstabilitätsgremiums (Sekretariat) zur Verfügung zu stellen hat. Für die 
Mitgliedschaft im Finanzmarktstabilitätsgremium erfolgt kein Aufwandersatz. 

Artikel 11 
Änderung des Energieabgabenvergütungsgesetzes 

§ 3. Kein Anspruch auf Vergütung besteht: § 3. Kein Anspruch auf Vergütung besteht: 
 1. insoweit die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger für die 

Erzeugung von Wärme, Dampf oder Warmwasser verwendet wird, 
ausgenommen unmittelbar für einen Produktionsprozess. 

 1. insoweit die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger für die Erzeugung von 
Wärme, Dampf oder Warmwasser verwendet werden, ausgenommen 
unmittelbar für einen Produktionsprozess; 

 2. insoweit Anspruch auf Vergütung der Erdgasabgabe gemäß § 3 
Abs. 2 des Erdgasabgabegesetzes, auf Vergütung der Kohleabgabe 
gemäß § 3 Abs. 2 des Kohleabgabegesetzes oder auf Vergütung der 
Mineralölsteuer nach dem Mineralölsteuergesetz 1995 besteht oder 
der Energieträger als Treibstoff verwendet wird. 

 2. insoweit Anspruch auf Vergütung der Erdgasabgabe gemäß § 3 Abs. 2 des 
Erdgasabgabegesetzes, auf Vergütung der Kohleabgabe gemäß § 3 Abs. 2 des 
Kohleabgabegesetzes oder auf Vergütung der Mineralölsteuer nach dem 
Mineralölsteuergesetz 1995 besteht oder der Energieträger als Treibstoff 
verwendet wird. 
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